
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/5/20 4Ob321/65
(4Ob322/65)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1965

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

UrhG §66

Rechtssatz

Dem ausübenden Künstler fällt nur dann ein sittenwidriger Rechtsmißbrauch zur Last, wenn er seine Zustimmung zur

Verwertung seiner Leistungen ausschließlich in Schädigungsabsicht verweigert.
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